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Stephen Mbunga

Die Kirchenmusik 1N Tansanıla
Irotz aller Umbrüche un stürmischen mwäl- schen Einflüsse kaum erwarte: ist, daß sich in

"Lansanla eine ein afriıkanische KirchenmusikZUNSCH ist die Kultur Tansanıtas, seine us1 1n-
entwickeln wird.egrifien, immer noch vorwiegend afrikanisch

uch sollte nıiıcht übersehen werden, daß die afrı-Mag uch der ypus des Menschen VO einem
Lebensstil oder einer uec1n mgebung och kanische Kultur Tansanlas zutieftst mi1t der Reli-

rasch verändert oder umgestaltet werden, be- 100 verbunden 1St. Diese Kultur welst ine ein-
hält doch selbst inmitten dieser Veränderungen heitliche Lebensauffassung, einheitliche erhal-

ensnormen un: Werte auf.cdie kulturelle Überlieferung eines Volkes die
erhan: Selbst W: s1e sich selber untreu ZC- Die T ansanıler en ihr persönliches enun
worden ware, wird ine Natıiıon AaAUuS ihrer Selbst- das en der Gemeinschaft abhängig C  ‚—
achtung heraus sich wieder EINCUCII, der Tanl- hen VO Kräften, die sich ihrer erfügung ent-

ZECM der angeborenen Fähigkeiten zurück- ziehen, VO  = übermenschlichen Kräften, die sowohl
en un den S1e auszeichnenden nationalen ber die Welt als uch ber das en des Men-
Werten Gerechtigkeit widerfahren lassen. schen gebleten.

Deshalb die afrıkanische usl. ZU Hier1in können WI1r somıit das passende inde-
desten die Grundlage einer tansanıschen Kir- glied 7zwischen der tansanıschen Kirchenmusik

unı der tansanıschen afrikanischen Kultur enchenmusik, obwohl 1im Hinblick auf die usländi-
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allein im Hinblick auf Wachstum, Geschlossen-Untersucht iNAanl die Gesänge, die solche Zeremo-
nıen un Rıiten umgeben, stellt sich heraus, eit un! Einheit der Nation, sondern auch deswe-
der ext der meisten VO  - ihnen VO  } deutlichen ZCN, weil jeder "Tansantier imstande ist, Kisuaheli
relig1ösen Gefühlen un! philosophischen An- verstehen oder wenigstens ohne weiteres 1n
schauungen durchdrungen ist, selbst wenn die (Ge- Primarschulen oder Institutionen für Erwachse-
sange keinen spezifischen Kultcharakter 1m WEeSTtT- nenbildung lernen. SO weit och notwendig,
en Sinne aufweisen. ollten Stammessprachen dort, 1LUI ein einz1-

SO übernimmt die Kirche ine gute Aufgabe, SCI Stamm Gottesdienst teilnimmt, für Hom1-
wWwWenn Ss1e ansanlia 1G ist, seinem alten Hen un paraliturgische Feiern verwendet werden.
musikalischen Erbe, seinem Erstgeburtsrecht fest- Die wenigen Diözesen, die den eDraucCc. der
zuhalten, und dazu beiträgt, für das organische Stammessprachen für notwendig erachten, damıit
Wachstum unı das Wohl der Nation NECUC gute sich ihre Gläubigen der Liturgie aktiver be-
Iraditionen chaften. KErst dann werden die teiligen können, würden die gleiche Wirkung
Iransanier CCS ichtig einsehen, daß nichts- auch damit erreichen, da S1Ee sich bemühten, ihrer  a
nutzige Bettlermentalität ist, das eigene Gut autf- er die Nationalsprache beizubringen.
zugeben un:! remdes Gut anzuhalten, un! D Inbezug auf Rhythmen und €eLOdIeEN Je mehr die-
annn werden S1e auch fühlen, daß ein außerst afriıkanisch se1in werden, desto allgemeiner WIr
armseliges er  en ist, sich selber verkümmern die bewußte eiinahme se1n. Diese Feststellung

lassen, indem iNan Fremdes zurückweist».1! erg1ibt sich Aaus Art. 19 der Konstitution ber die
Im Bemühen, dem Zweiten Vatikanischen Kon- Liturgie, die den tiefen Sinn der einheimischen

Z entsprechend die Liturgie wieder ZUTT « Quelle» musikalischen Überlieferungen der Völker den
un ZuU «Gipfel» des christlichen Lebens 1114- Missionsländern anerkennt unı die Versuche, den
chen, betont die Konstitution, der relig1öse olks- Kult dem eigenen, angeborenen mpfinden 1ZU-

SCSaNZ se1 elg pflegen, daß be1i nNndachts- pasSSCNH, gut he1ißt. Die us1 Salz Afrıkas ist da-
übungen un! gottesdienstlichen Feiern un auch Ufrc charakterisiert, daß s1e 7wischenen
be1 den iturgischen andlungen selbst die Stim- ine Dehnung anbringt. 1US Sagt VO  - der Kir-
198181 der Gläubigen gemä den Ric  nıen un chenmusik: «Ihre Hauptfunktion besteht darın,
orschriften der ubriken erklingen können.2 den iturgischen Text, der dem Verständnis der
Die chenmusik muß VO  - der Liturgie un der Gläubigen vorgelegt wird, in passende Melodien
Seelsorge bestimmt sein. Mit andernWorten < Man kleiden S1e hat somıit Z Ziel, dem 'Texte
csollte nicht VO einem Repertoire der schon VO1- selber stärkerer Wirkung verhelfen». Wenn

dies stimmt, w1e kann dann dies zustandekom-handenen Musikwerke, sondern VO turg1-
schen Dienst selber ausgehen, VO  = dem der Ge- inen außer vermittels einheimischer Rhythmen
Sahnıg erwachsen muß, W1€e die TUC.VO 4aume».3 un elodien Klingt das Innere mM1t den Worten

überein®, werden die Gläubigen eelisch bewegt
un! weit w1e 11ULI möglich 1in das Mysteriumund bewußte Teilnahme einbezogen. «Wenn der liturgische Gesang enNTt-

«Die rche, UuUNSECEIC Multter und Lehrerin, äßt un dem Gläubigen 1in seinem Wortlaut oder
uns unNnsern Glauben durch ihre ten,Gebete un! seiner rhythmischen oder melodischen ofrm tTem!
Gesänge Z USdTtTucC. bringen. Doch, w1e das ist, wird ein bloßes Gewand des Glaubens ble1i-
Wort Gottes die Sprache der Menschen annehmen ben un! nicht ZuU Bestandte1i seiner truktur
muß, die Menschen erreichen, mussen werdene

Glaube un! ult sich vermittels der menschli- Dies gilt uch nbezug auf dze Verwendung afri-
hen Kultur der Gläubigen nausdrücken. Der (Ge- Ranischer Musikinstrumente. Dieses Problem bildet
Salg hat 1m Glaubensleben eines Menschen 1Ur vielleicht die umstrittenste Frage, und viele VO

dann einen Sinn, wenn in seinen eigenen Wor- uns stehen ihr skeptisch gegenüber. och das
ten, Rhythmen un elodıen erklingt».* Daraus Zweite atikanische Konzil stellt sich positiv dazu

ein: C Andere nstrumente dürfen nach dem Kr-olg
7 Inbezug auf die S prache Kisuaheli, die National- iNESSCIL un der Bestimmung der für die einzelnen

Gebiete zuständigen Autorität..Z Liturgieprache Tansanıtas, sollte nebst dem Latein die
OINzielle Liturgiesprache se1n. Stammessprachen gelassen werden, sofern S1e sich für den heiligen
sollten aus der Liturgie ferngehalten werden nicht eDrauc. eignen oder für ihn geeignet gemacht
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werden können. R Wie die Erfahrung beweist, Fın Proprium de T empore IN Suaheli Im
fallt selbst die I rommel unter diese Kategorie un:! Augustinus Priesterseminar VOLLl Peramiho un
äßt sich für den Gottesdienst passend verwenden. einigen Orten 1mM Bistum Peramiho wurden bereits
Wenn ein AU® CANTr1IsS  chen Gesang passender Versuche einem Un Proprium de Tempore —

Trommelschlag ist, kann die Begleitung ternommen Das Pastoralinstitut sucht die KExperi1-
in ine der eiligkeit der Liturgie entsprechende ente auch ber den Raum der Diözese hinaus
ofrm gebrac werden. Am "Irefilen afrıkanischer auszudehnen. DIie Ergebnisse sind befriedigend.
Kirchenmusikkomponisten in Kitwe? diskutierte VWie für das Ordinarium Missae wird die respON-
iNan namentlich uch über die erwendung VO  w sorlale Form, das allgemeine Element der afrika-
IT rommeln in der rche, wobei iNan folgen- nischen us1l. verwendet, daß für die Yan-
dem kam « Die Musiker der Me1- Gemeinde ein Leichtes se1in wird, S1Ee bald
HULNS, sollte für den CATr1Is  chen Gottesdienst singen. Die Vorsänger singen den salm oder e1-
ein Stil des I1 rommelns verwendet werden 11C11 entsprechenden TLext w1ie in der Missa L, die

Gemeinde antwortet mit einem Kehrvers, der einenuch wurde9 iNAan solle 11UT7 ach und
nach dazu übergehen, in derC trommeln, für die betreftende liıturgische eit passenden elit-
un HUT in Zentren, die sich dazu fähig erweisen gedanken nthält. Vervielfältigte "Lexte un!Noten-
Rhythmen, die VO andern, der Christengemeinde blätter für Ordinarium und Proprium sind e1m
nicht vertirautfen Gebieten entlehnt werden, e1g- Pastoralinstitut Bukumbiier
1162 sich deshalb Sanz besonders für den rchli-
chen Gebrauch » Musik für aktıive Bete 10UNTEn Ordinarium Missae IN Suaheli Von
der Konstitution ber die Liturgie dazu ermäch- Wiıe die Multter 1 ernstlich wünscht, sollen
tigt, Adoptionsversuche für Afrika fördern, Ließ alle Gläubigen nicht 1U der vollen un! be-
die Bischofskonferenz VO  n Tanganyıka!! das Pasto- wußten, sondern uch der tätigen eilnahme
ralinstitut von Bukumbi{i wlissen, S1e gebe der at10- den liturgischen Feiern geführt werden. 13 Das

Zweite kann se1in ohne das Erste, aber das Krstenalen liturgischen Kommission sSOwle andern
(mit Vorliebe hinzugewählten Mitgliedern), die 2UuSs rag 1elZZweiten bei Man kann aktiv singen,
eigener Initiative tätig sind, die rlaubnis, Melo- ohne ganz verstehen, WAas mMan singt.

Diesem Zwecke kann nicht 11UI die afrikanische,dien un:! infache Gesänge für die 1in der olks-
prache SCSUNSCHCH eıle der Liturgie chafilen sondern jede andere Musik dienen, WE S1e Nur

un: in der PraxItis erproben. In Zusammenarbeit der allgemeinen Ansicht ach gut, eicht, einfach
dreier itglieder der Liturgischen Kommission un! ansprechend ist. Solche us1 für den Gottes-
mit einigen hinzugezogenen Mitgliedern wurden dienst übersteigt kulturelleun sprachliche Schran-
1im Pastoralinstitut Bukumbi{i acht Suaheli Kyries ken un annn als gemeinsamer «Nenner» ein Feld
geschafien und vervielfältigt, sS1e en Bistü- en, auf dem sich verschiedene Musikkulturen
INCIN, die diesem Kxperiment interessiert sind, egegnen, da Ja die SaNZC Menschheit 1eselbe

vermitteln. Die Gesänge entsprechen den oben Menschennatur hat. Solche us1 sich 1m
erorterten Lösungen und den nforderungen VO  - gregorlanischen OF: 1n einfachen remden
Art.ı21 der Liturgiekonstitution. Die Diözesen ymnen un: selbst un Mischstilen. Darum
Werden gebeten, ınen Bericht ber die gemach- mussen WIr weder alle VO  o Miss1ionaren mitge-

brachten Kirchenlieder abschaften och ohne wWwe1-ten Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge
übersehen. Das Komitee hoflt, späater dieses K y- eres mehr fremde Weisen übernehmen, sondern
riale oder das NCUC Ordinarium Missae 1in Suaheli eine sorgfältige Auswahl treften.

Mit andern Worten, WI1r brauchen ein Lan-für den Gesang herauszugeben. dies äßt sich
O weiliteres VO Bischof 1n seinem Bistum ein- sanisches Kirchengesangbuc. mit volkstümlichen
führen mit Ausnahme der elodien für die afrikanischen religiösen Gesängen und gut ‚U:  C-
VO Zelebranten und den Assistenten 1m Suaheli- wählten, einfachen, elileDtfen temden Liedern, die
Hochamt in Suahel1 FESUNSCNECI Teilen Diese den Büchern entnehmen sind, die schon da un!
Melodien bedürfen einer besonderen ewiulligung dort 1in "Tansania 1in Gebrauch stehen. SO werden
vonseiten der Tansanischen Bischofskonferenz. 12 Nichttansanter, die unNnseirienN. Ööffentlichen (sot-
Bis dahin en WIr immer noch die Tonz (‚0m- tesdienst teilnehmen, sich 7zuweilen daheim fühlen,

Missae mMi1t ihrem "Lext verwenden. da S1e auf Gesänge trefien, die ihrem eigenen
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sikalischen Empfinden entsprechen. Be1i dieser arbeit besteht Afrika durchläuft gegenwärtig ine
Auswahl muß aber VOLI allem dafür orge Ta- Periode tiefen Kulturwandels, un! 1st wichtig,

diesen Prozeß nicht einfach als ine Ausein-SCH werden, daß sich darin Kulturen miteinan-
der vereinigen, w1e dies den ethno-musikolog1- andersetzung 7wischen alten afrıkanischen een
schen Prinzipien entspricht. Seilen WI1r Na:; fest un! westlichem Gedankengut anzusehen.
davon überzeugt, daß ein ebender 2uUm ent- « Es ist ine gyroße Chance, daß positive Elemente
steht, wWeNn grune Blätter einen verdorrten der alten Kulturen einen wichtigen KEinfuß auf die
Stamm LECUC Lage ausüben». I5 Wenn 1ne WMEUC Religion

Wır versuchten 1n diesem Aufsatz NUL, einen mit einer alten Kultur in Kontakt kommt, C1i-

kleinen Überblick auf den weiten Komplex ULLSCICLI andert s1e diese oder wird durch diese verändert».16
tansanıschen rchenmusik geben DIie VOL u1ls Laßt u1ls darum alle Vorurteile un! selbstsüchti-
liegende Aufgabe ist immens un! äßt sich nicht 1n SCH Motive beiseiteschieben un! in einer tief über-
einem Menschenalter Ende führen «HEs braucht natürlichen christlichen Liebe ÜUSCIC Ansıchten 1in

Freiheit austauschen, ohne eine Meinung andernGenerationen schöpferischer Künstler, einen
schaflen, der für ein olk charakteristisch aufzuzwingen. Suchen wir, einander besser VOCI-

ist. Wie in andern Künsten, entspringt uch in stehen. Nur ein weiıiter Geist verImag einzusehen,
der Musik der est.  C nicht dem freien illen daß die gegenwärtigen tiefgreifenden Änderungen
VO  5 Einzelpersonen, sondern ist VO  - ihren C1- auf dem Gebiet der Liturgie menschlich SCSPIO-

chen nıiıcht ohne Reibungen eingeführt werdenerbten Neigungen OT, w1e sehr S1e auch wäh-
rtend der Dauer eines Lebens verändert oder gesi- können, un! daß Gewohnheiten, die schon jahr-
chert werden moöogen».14 zehntelang 1in der 1ss1ion üblichA, sich nicht

Alle Anstrengungen werden jedoch gelähmt ohne welteres abschafie: lassen ».17 Ks braucht
sein; WE nicht 7wischen den Missionaren und dazu selbstlose KEinstellung, Unerschrockenheit,

ruderliebe un gegenseitiges Verständntis. I8den einheimischen Komponisten eine Zusammen-
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